
Geschäftsnummer:

6 O 66/07
Verkündet am

24. Juli 2007

als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle

Landgericht Rottweil
6. Zivilkammer

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

- Klägerin - 

Prozessbevollmächtigter:
Rechtsanwalt

gegen

- Beklagte - 

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte

wegen KWK-Zuschlag

hat die 6. Zivilkammer des Landgerichts Rottweil auf die mündliche Verhandlung vom 

24. Juli 2007 durch

Vors. Richter am Landgericht

als Einzelrichter

für Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das  Urteil  ist  gegen  Sicherheitsleistung  in  Höhe  von  110  %  des  jeweils  zu 

vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand
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Die Klägerin beansprucht von der Beklagten die Bezahlung des auf die Monate August 

2004 bis April 2005 entfallenden Kraftwärmekopplungs-Zuschlages gemäß § 8 Abs. 3 

EEG. 

Die Klägerin betreibt auf der Gemarkung neben der Kläranlage eine 

Bioabfallvergärungsanlage. Das hierbei anfallende Gas wird in zwei 

Blockheizkraftwerken verbrannt, mit der hierbei entstehenden Energie wird ein 

Generator betrieben, der Strom erzeugt. Dieser Strom wird in das Stromnetz der 

Beklagten eingespeist. 

Die Beklagte zahlt seit der erstmaligen Stromeinspeisung im Mai 2003 10 Cent je kWh. 

Die Klägerin vertritt die Auffassung, dass ihr ab 1.8.2004 auch der KWK-Zuschlag in 

Höhe von weiteren 2 Cent je kWh zustehe. Sie leitet diesen Anspruch aus §§ 12 Abs. 1, 

5 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 8 Abs. 3 EEG 2004 ab. 

Dass die Anlage der Klägerin vor dem 1.1.2004 in Betrieb genommen wurde, stehe bei 

der gebotenen verfassungskonformen Auslegung von § 21 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2004 dem 

Anspruch der Klägerin nicht entgegen. Eine solche Versagung sei willkürlich, die 

Regelung in § 21 Abs. 1 Nr. 3 und 4 EEG daher verfassungswidrig.

Die Klägerin beantragt:

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 31.031,21 € (KWK-Zuschlag für den 

Zeitraum August 2004 bis April 2005) nebst 8 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit 

dem 17.04.2007 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt Klagabweisung.

 Die Beklagte weist darauf hin, dass nach § 21 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2004 die 

Vergütungssätze des § 8 EEG 2004 nur für Strom aus Biomasseanlagen gelten, die 

nach dem 31.12.2003 in Betrieb genommen wurden. Eine andere Auslegung sei nicht 

möglich.

Die Beklagte sieht auch keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Regelung in 

§ 21 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2004.
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Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die gewechselten 

Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist unbegründet.

Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Zahlung des sog. KWK-Zuschlags gem. § 8 Abs. 3 

EEG ab 1.8.2004. Denn die Übergangsbestimmungen in § 21 EEG 2004 sehen vor, 

dass für Strom aus Anlagen, die bis zum 31.7.2004 in Betrieb genommen worden sind, 

grundsätzlich die bisherigen Vergütungssätze anzuwenden sind. Dieser Zeitpunkt wird 

in § 21 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2004 für Strom aus Biomasseanlagen, die nach dem 31. 12. 

2003 in Betrieb genommen wurden, vorverlagert. Damit bringt der Gesetzeswortlaut und 

die Gesetzessystematik eindeutig zum Ausdruck, dass die Vergütungssätze des § 8 

EEG 2004 für Strom aus Biomasseanlagen, die bis 31.12.2003 in Betrieb genommen 

worden sind - was bei der Anlage der Klägerin der Fall ist -, nicht gelten. Von dieser 

Rechtslage geht auch das OLG Oldenburg in seiner Entscheidung vom 30.03.2006 (14 

U 123/05) aus.

Dies entspricht ausdrücklich dem Willen des Gesetzgebers. Nachdem die Klägerin diese 

Auffassung in ihrem Schriftsatz vom 17.07.2007 akzeptiert hat, kann das Gericht zur 

Begründung auf die Klagerwiderung und die beigefügten Gesetzesmaterialien 

verweisen. Eine für die Klägerin günstige Auslegung der Übergangsregelung ist deshalb 

nicht möglich. Vielmehr würde das Gericht in diesem Fall gegen den Willen des 

Gesetzgebers Subventionen bewilligen, was nicht Aufgabe der Rechtsprechung ist.

Ob die Übergangsregelung in § 21 EEG 2004 verfassungswidrig ist, kann dahinstehen.

Denn gemäß § 100 Abs. 1 GG ist in einem solchen Fall das Verfahren - nur - 

auszusetzen und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen, wenn 

es auf die Gültigkeit des Gesetzes bei der Entscheidung ankommt. Dies ist aber nicht 

der Fall. 

Ist die Bestimmung mit dem Gleichheitssatz vereinbar, ist die Klage - wie oben 

ausgeführt - unbegründet. Ist die Bestimmung dagegen nichtig, fehlt es ebenfalls an 
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einer Rechtsgrundlage, auf Grund deren der Klage stattgegeben werden könnte (vgl. 

BVerGE 15, 121). Dass im vorliegenden Fall ausnahmsweise nur die eine Regelung 

verfassungsgemäß wäre, nämlich die Vergütung gem. § 8 EEG 2004 auf Altanlagen 

auszudehnen, und andere Lösungen des Gesetzgebers nicht möglich wären, wird von 

der Klägerin weder dargelegt noch ist dies ersichtlich.

Die Klage war daher abzuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 708 Nr. 11, 709 ZPO.

Vors. Richter am Landgericht


